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RATGEBER

Sie berücksichtigen, desto kom-
plizierter und umständlicher wird
Ihr Bankverkehr. Anderseits ha-
ben Sie bei zwei oder mehr Bank-
Verbindungen die Möglichkeit,
Vermögenswerte von einer weni-
ger erfolgreichen Bank auf eine er-
folgreichere zu verlagern.

Neben der Anlage des Ka-

pitals bei einer Bank haben Sie die

AHV

Wer zahlt die Kosten
im Altersheim?

Muss die Gemeinde za/zZen,

wenn zc/z meinen Au/eniZzaZi im
AZiersZzeim wegen den immer
Zzö/zer steigenden Taxen nicZzZ

meZzr feeza/zZen Eann?

Die rechtliche Situation
lässt sich folgendermassen zu-
sammenfassen:
• Grundsätzlich ist es so, dass die
Heimkosten von den Pensionären
selber zu bezahlen sind. Sofern
die Mittel von AHV/IV-Rentnern
dazu nicht ausreichen, stehen
dafür in erster Linie die Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV
(EL) zur Verfügung. Die EL sind
nicht Fürsorgeleistungen, son-
dem versicherungsähnliche Lei-
stungen wie z.B. die Renten der

52

Möglichkeit, eine Leibrente zu
kaufen (siehe auch ZEITLUPE
4/94, Seite 58). Hier ist das Risi-
ko am geringsten, doch auch die

Erträge sind sehr viel kleiner.
Zudem ist das Kapital bei Ihrem
Tod aufgebraucht.

Diese Lösung empfiehlt
sich nur dann, wenn Sie die theo-
retische Lebenserwartung mit Si-

AHV/IV, auf die ein Rechtsan-

spruch besteht, wenn der entspre-
chende wirtschaftliche Bedarf
nachgewiesen wird.
• Bei der Berechnung des EL-An-
spruchs sind nicht nur Einkorn-
men und Vermögen der Versi-
cherten, sondern ebenso die not-
wendigen Auslagen, wozu insbe-
sondere Heimkosten und Kran-
kenkassenprämien zählen, mass-

gebend.
• Je nach Pflegebedürftigkeit
können im Rahmen der AHV
auch Hilflosenentschädigungen
an Altersrentner (HE) ausgerich-
tet werden. Damit können die
Kosten zusätzlich benötigter Pfle-

ge zu Hause (Spitex) oder im
Heim verursachte Kosten besser

gedeckt werden. Die Höhe der HE
richtet sich - unabhängig von Ein-
kommen und Vermögen der Ver-
sicherten - danach, ob eine

Pflegebedürftigkeit mittleren
(Fr. 470.- im Monat) oder schwe-

ren Grades (Fr. 752 - im Monat)
vorliegt.
• Die Frage der Kostenbeteiligung
von Gemeinde oder Angehörigen
stellt sich erst, wenn die Heimko-
sten von der versicherten Person
mit eigenen Mitteln samt EL und
HE nicht gedeckt werden kön-
nen. Dabei ist grundsätzlich die

Wohnsitzgemeinde zuständig.
Ein Einbezug der Angehörigen

cherheit wesentlich überschrei-
ten. Wer weiss dies jedoch im vor-
aus? Zudem haben Sie die Mög-
lichkeit, in jedem späteren Zeit-
punkt einen Teil Ihres Vermögens
oder das ganze Vermögen in eine

Leibrente umzuwandeln. Je län-

ger Sie damit zuwarten und je äl-

ter Sie werden, desto günstiger
wird der Umwandlungssatz.

Dr. Dmz'Z GzuaZter

wird im allgemeinen nur dann

geprüft, wenn nach ZGB (Zivil-
gesetzbuch) unterstützungs-
Pflichtige Verwandte in sehr

guten wirtschaftlichen Verhält-
nissen leben.

Im weiteren erwähnen Sie

in Ihrem Brief Ihre Erfahrungen
mit der Entwicklung der Heim-
taxen. Es ist in den letzten Jahren
allgemein eine starke Zunahme
der Kosten in Alters- und Pflege-
heimen festzustellen. Dies ist ins-
besondere mit den zusätzlichen
Pflege- und Betreuungsaufwen-
düngen zu erklären, die im Zu-
sammenhang mit der zunehmen-
den Lebenserwartung angestie-

gen sind. Diese Entwicklung hat
denn auch zum Ausbau der Lei-

stungen der Sozialversicherung
geführt, wie er auch bei den Er-

gänzungsleistungen für Heimbe-
wohner (ab 1987) und der Hilflo-
senentschädigung für Altersrent-
ner(ab 1979 bzw. 1993) erfolgt ist.

Wenn Sie Fragen hinsieht-
lieh Ergänzungsleistungen oder

Hilflosenentschädigung haben,

so ist dafür die AHV-Zweigstelle
des Wohnortes zuständig. Dort
können Sie auch die nötigen For-
mulare zur Anmeldung des An-
spruchs auf Ergänzungsleistun-

gen oder Hilflosenentschädigung
beziehen.

Dr. zur. RzzdoZ/ Tuor
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